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Verpackungsanweisung 

 

Anwendungsbereich: 

Die Teile sind stets so zu verpacken, dass während des Transports und der Lieferung keine Beschädigung 
auftreten kann. Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass sie optimal vor Nässe und Verschmutzung geschützt 
sind. 
 

1. Verpackungsanforderung 

1.1. Allgemein: 
 Zeichnungs- und Katalogteile müssen entsprechend ihrer Eigenschaften vor lieferbedingten 

Beschädigungen geschützt werden. 
 Die Teile müssen stets stoß- und rutschsicher verpackt werden. Die Größe und Form der Verpackung 

sollte im Verhältnis zum Packgut stehen, z.B.: Die Palette ist generell größer zu wählen als die Ware. 
Ggf. dennoch überstehende Teile sind gegen Stöße und Verbiegen zu schützen. 

 Hohlräume in der Verpackung sind zu vermeiden oder ggf. zu füllen. Auf loses Füllmaterial wie 
Verpackungschips, Holzwolle oder Schreddermaterial ist zu verzichten. 

 Die Stabilität der Lieferkartons oder Holzpaletten sind entsprechend den Teile-Gewichten auszulegen. 
1.2. Oberflächen: 

 Außengeschliffene Teile sind mittels Oberflächenschutznetz, bzw. Zwischenlagen aus Pappe, oder 
Gleichwertigem zu schützen. 

 Oberflächenbehandelte Teile oder Bleche mit definierter Ansichtsseite sind kratzfest zu verpacken.  
 Stahlteile ohne Oberflächenangabe sind flächendeckend mit einem zähen Ölfilm zu benetzen. Bei 

Stapelware muss das ganze Paket ausschließlich durch Ölpapier voneinander getrennt werden. Der 
Rostschutz muss in jedem Fall gewährleistet sein.  

 Empfindliche oder schwere Teile sind durch Trenneinsätze oder gepolsterte Einzelkartons zu schützen. 
1.3. Gefahrgut: 

Gefahrgut ist gemäß den gültigen gesetzlichen Bestimmungen zu verpacken und zu kennzeichnen.  
 

2. Kennzeichnung 

Verpackte Teile müssen gekennzeichnet werden, sodass sie verpackt eindeutig zuordbar sind.  
Die Kennzeichnung muss enthalten: 

 Ambeg-Teilenummer 
 Ambeg-Bestellnummer  
 Mengenangabe der gelieferten Teile  

 
3. Nachhaltigkeit 

Zur Förderung der Nachhaltigkeit im Bereich Verpackung setzen Sie bitte auf: 
 nachwachsende Rohstoffe  
 kompostierbare Materialien/ recycelbare Materialen  


